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MARKT BURGEBRACH

FUNDSACHEN

Folgende Gegenstände wurden im Fundbüro der 
VG Burgebrach abgegeben:

grünes Walkie Talkie von Motorola
braune Brille

Nähere Auskünfte erhalten Sie im Rathaus Burgebrach,  
Zi. Nr. 06, Telefon 09546 / 9416-40.

Fotowettbewerb zum 300-jährigem Jubiläum

Die durchweg positiven Rückmeldungen zur Illumination unseres Rathauses, anlässlich seines 300 jährigen
Bestehens, haben uns überwältigt und dazu veranlasst, noch einen drauf zu setzen:

Wir starten einen Fotowettbewerb. Schickt uns eure professionellen, originellen oder auf sonstige Weise
beeindruckenden Bilder von der Jubiläumsbeleuchtung. Die besten drei Fotos werden prämiert.

Bis zum 11. Dezember 2020 ist noch Zeit, euer Siegerfoto zu schießen.
Euer Foto könnt ihr ganz bequem per E-Mail an verwaltung@vg-burgebrach.de senden.

Sollte Euer Bild zu groß sein, so könnt ihr auch Plattformen wie wetransfer.com zur Übertragung nutzen.

ALTE BINSENWEISHEIT

Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit…

Jeder kennt die alte Binsenweisheit.

Die Welt ändert sich und wer sich nicht mitändert und dem 

Wandel anpasst, wird auf der Strecke bleiben.

Das ist eine ganz einfache Botschaft, die dieser altbekannte 

Spruch zu vermitteln versucht.
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GEMEINDE SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

GEMEINDERAT SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

ÜBERSICHT DER SITZUNGSTERMINE 2021

Beginn jeweils um 19.00 Uhr

Januar:    Donnerstag, 28.01.2021
Februar:    Donnerstag, 25.02.2021
März:     Donnerstag, 18.03.2021
April:     Donnerstag, 22.04.2021
Mai:      Donnerstag, 20.05.2021
Juni:     Donnerstag, 17.06.2021
Juli:      Donnerstag, 22.06.2021
September:  Donnerstag, 16.09.2021
Oktober:    Donnerstag, 21.10.2021
November:  Donnerstag, 18.11.2021
Dezember:   Freitag, 03.12.2021
       Beginn 18.00 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Die Gemeindebücherei Schönbrunn musste ab 01.12.2020 auf-
grund der neuen Corona-Bestimmungen leider wieder schließen.
Ausgeliehene Medien werden automatisch verlängert.

Wir wünschen unseren Lesern und Leserinnen eine gute Ad-
ventszeit und viel Gesundheit!

Das Büchereiteam der Gemeindebücherei Schönbrunn im 
Steigerwald.

BAUGEBIETE IN BURGEBRACH

Vergabe von gemeindeeigenen Baugrundstücken für 
die Baugebiete „Gräbig“ und „Sandhof“ in Burgebrach 

Der Marktgemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung 
vom 10.11.2020 die Vergabekriterien für den Verkauf von 
gemeindeeigenen Grundstücken für die Baugebiete „Grä-
big“ und „Sandhof“ beschlossen. 

Die Richtlinien finden Sie im Rathaus 
Burgebrach, ZiNr. 12 und online unter: 

https://www.vg-burgebrach.de/markt-
burgebrach/leben-in-burgebrach/bau-
en-wohnen

Das vorgefertigte Antragsformular finden Sie ebenfalls un-
ter dem o. g. Link.

Bei Interesse bitte Antrag mit Unterlagen bis spätestens 
31.01.2021 im Rathaus Burgebrach unter dem Stichwort 
„Antrag Bauplatz“ abgeben.

Weitere Informationen erhalten Sie im Liegenschaftsamt bei 
Frau M. Selig 09546 9416 33 oder bei Frau Birkner Tel. 09546 
9416 31. 

HINWEIS

Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und 
der Streitkräfte der Entsendestaaten

Im Bereich des Marktes Burgebrach finden vom
04.01. bis 29.01.2021 Manöver,

vor allem Luftlandeübungen der Bundeswehr und der 
Streitkräfte der Entsendestaaten statt.

Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrich-
tungen der übenden Truppe fernzuhalten. Es wird auf 
die Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenden 
Sprengmitteln, Fundmunition und dgl. ausgehen.

Zur Schadensabwicklung können die Gemeinde und 
das Landratsamt Bamberg (0951/85-343) nähere Aus-
künfte geben.

BÜCHEREI ST. VITUS BURGEBRACH

Bücherei geschlossen

Aufgrund der bayerischen Verordnung zur Corona-Pandemie 
muss die öffentliche Bücherei St. Vitus Burgebrach bis 20.12.2020. 
schließen.
Im direkten Anschluss daran befindet sich das Bücherei-Team im 
Weihnachtsurlaub. Wenn es die Vorschriften zulassen, wird die 
Bücherei ab Freitag, 08.01.2021 wieder geöffnet.
Während der Schließzeit fallen keine zusätzlichen Mahngebüh-
ren an.
Die Bücherei ist bis 18.12.2020 immer mittwochs und freitags von 
09.00 bis 12.00 Uhr telefonisch erreichbar (09546 59 36 496).

Das Bücherei-Team wünscht all seinen Leserinnen und Lesern 
eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins Jahr 2021.

MARKTGEMEINDERAT BURGEBRACH

ÜBERSICHT DER SITZUNGSTERMINE 2021

Beginn jeweils um 19.00 Uhr

Januar:     Dienstag, 19.01.2021
Februar:     Dienstag, 09.02.2021
März:      Dienstag, 09.03.2021
April:      Dienstag, 13.04.2021
Mai:      Dienstag, 11.05.2021
Juni:     Dienstag, 08.06.2021
Juli:      Dienstag, 06.07.2021
       Dienstag, 27.07.2021
September:  Dienstag, 21.09.2021
Oktober:    Dienstag, 12.10.2021
November:  Dienstag, 09.11.2021
Dezember:   Dienstag, 07.12.2021

NACHDENKENSWERT

Manchmal sind Hürden im Leben gar keine Hürden, 
sondern willkommene Herausforderungen.

Paul Walker

Herzlichen Dank
an Familie Kregler für die Spende des Weihnachtsbaumes 
in Schönbrunn.

Dirk Friesen, 1. Bürgermeister
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ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG DER AURACHER GRUPPE

Informationen über elektronische Wasserzähler mit Funkmodulen
 
Ab Januar 2021 wird der Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher Gruppe bei den turnusmäßigen Zählerwechsel 
elektronische Wasserzähler mit Funkmodulen einbauen. Die rund 9.000 Grundstücksanschlüsse im Versorgungsgebiet wer-
den so schrittweise auf moderne Ultraschallmesstechnik umgestellt.

Wie aber ist es um die Datensicherheit und die Belastung durch Funkstrahlung bestellt? Um etwaige Vorbehalte auszuräu-
men, setzt der Zweckverband auf Aufklärung.

Welche Daten speichert der elektronische Wasserzähler?

Der elektronische Wasserzähler speichert folgende Daten:
• Verbrauchswerte,
• Volumen und Rückflussvolumen zum Ablesestichtag,
• Wasser- und Außentemperatur,
• Fehlermeldungen wegen Rückwärtsvolumen, Frostge-
 fahr, Dauerdurchfluss, Zählerausbau und Luft in der Leitung  
 bzw. im Zähler,
• die Zählernummer,
• den jeweiligen Zählerstand.
Die gespeicherten Daten werden nach 512 Tagen automatisch
gelöscht.

Die Daten zu Fehlermeldungen, Zählernummer, jeweiligen Zählerstand und ggfs. zur Außen- und Wassertemperatur 
sendet der elektronische Wasserzähler in regelmäßigen Abständen mit einem verschlüsselten Funksignal. Die Funküber-
tragung erfolgt dabei nach dem, gemäß dem Bundesamt für Sicherheits- und Informationstechnik (BSI), aktuell höchsten 
Sicherheitsstandard für Zähler. Die Mitarbeiter des Zweckverbandes „sammeln“ diese Daten bei der Zählerablesung ein, in-
dem sie die jeweiligen Straßen mit speziellen Datenreceivern durchfahren. Personenbezogene Daten werden vom Zähler 
nicht übermittelt. Die Zusammenführung der Ablesedaten mit den personenbezogenen Daten des Grundstückseigentü-
mers erfolgt erst bei der Integration ins Abrechnungssystem in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes.

Die Daten über Verbrauchswerte, welche nicht per Funk übermittelt werden, können nur über eine optische Schnittstelle 
mit speziellem Gerät (sog. Optokopf und Software-Tool) unmittelbar am Zähler ausgelesen werden. Da hierfür ein Zugang 
zum Gebäude erforderlich ist, kann dies nur im Beisein und mit Zustimmung des Grundstückeigentümers erfolgen. Auf 
diese Weise sind Daten, die eventuell Rückschlüsse auf das Benutzungsverhalten der Bewohner zulassen, sicher verwahrt.

Ist die Funkstrahlung gesundheitsschädlich?
Die elektromagnetische Wirkung der elektronischen Wasserzähler mit Funkmodulen liegt weit unter den gesetzlich zulässi-
gen Grenzwerten. Nach heutigem Wissensstand geht hiervon keine Gefahr für die Gesundheit aus. 
Das Funkmodul des elektronischen Wasserzählers sendet in der Regel alle 15 - 17 Sekunden ein Signal mit einer Dauer von 
0,01 Sekunden und einer Signalstärke von 10 Milliwatt. Im Vergleich hierzu senden andere Elektrogeräte, die in den meisten 
Wohnungen anzutreffen sind, mit einer deutlich höheren Leistung. Beispielsweise arbeiten WLAN-Router mit ca. 100 Milli-
watt, schnurlose DECT-Telefone mit ca. 250 Milliwatt und Mobiltelefone mit ca. 1.000 Milliwatt. 
Die tatsächlich auf den Menschen einwirkende Feldstärke wird durch die Entfernung zum Sender und zusätzlich durch Wän-
de und Decken reduziert. Da elektronische Wasserzähler mit Funkmodulen regelmäßig im Keller oder in eigenen Hausan-
schlussräumen und nicht in Wohnbereichen verbaut sind, ist deren biologische Einwirkungsdosis für den Menschen oft so 
gering, dass sie rechnerisch nicht mehr sinnvoll dargestellt werden kann. Im Gegensatz hierzu werden die vorgenannten 
Elektrogeräte meist in unmittelbarer Körpernähe betrieben. Deren auf den Menschen einwirkende Feldstärken sind daher 
deutlich höher als die der elektronischen Wasserzähler mit Funkmodulen.
Auch das Bayerische Staatsministerium des Inneren mit Schreiben vom 29.03.2017 festgestellt, dass nach derzeitigem For-
schungsstand die von elektronischen Wasserzählern mit Funkmodulen ausgehende Funkstrahlung gesundheitlich unbe-
denklich ist.

Um Missverständnisse zu vermeiden wird darauf hingewiesen, dass die Funkmodule der elektronischen Wasserzähler nicht 
die 5G-Mobilfunktechnik nutzen. 

Diese und weitere Informationen zu elektronischen Wasserzählern mit Funkmodulen finden Sie auch im Internet unter www.
aurachergruppe.de.

Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher Gruppe

VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BURGEBRACH
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KURATIEGEMEINDE MÖNCHHERRNSDORF

Mönchherrnsdorf:

Freitag, 11.12.2020
18.00 Uhr, Eucharistiefeier als Rorate
      mit Gedenken an Lebende und Verstorbene der 
      Rosenkranzbruderschaft

Samstag, 12.12.2020
13.30 Uhr, Eucharistiefeier als Familiengottesdienst mit
      Gedenken an Felix Ziegler, Alois Seuling u. Ang..

Wir bitten um telefonische Anmeldung während der
Öffnungszeiten im Pfarrbüro (Telefon 09551/289). 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE WALSDORF

Sonntag, 13.12.2020 - 3. Advent
09.30 Uhr, Gottesdienst in Walsdorf
10.45 Uhr,  Gottesdienst in St. Vitus-Kirche, Burgebrach

Bitte beachten:
Mund- und Nasenschutzpflicht, es können max. 50 Personen 
teilnehmen, bitte Gesangbücher mitbringen und 1,5 m Ab-
stand halten.

Pfarrbüro: Öffnungszeiten Mo. - Do. von 08.30 bis 12.00 Uhr

Ampferbach, in Schönbrunn, 
Anmeldungen über Marina Oberst-Wächtler 
(09546/5292) oder Marianne Heidenreich (09546/481) 
Christmette, 24.12.2020 um 19:30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 08.15 Uhr
Sonntag, 27.12.2020 um 08.15 Uhr
Donnerstag, 31.12.2020 um 19 Uhr  (Wortgottesfeier zum 
Jahresschluss)

Burgebrach, 
Anmeldungen nur über Herrn Georg Bogensperger 
(09546/1755), 08.00 - 12.00 Uhr oder 17.00 - 19.00 Uhr
Christmette, 24.12.2020 um 21.00 Uhr
Freitag, 25.12.2020 um 09.30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 09.30 Uhr
Sonntag, 27.12.2020 um 09.30 Uhr
Sonntag, 27.12.2020 um 13.30 Uhr (Weihnachtsandacht 
mit Kindersegnung) 
Donnerstag, 31.12.2020 um 17.00 Uhr (Jahresschlussgot-
tesdienst)

Oberköst,
Anmeldungen nur über Familie Drescher (09546/8206)
Christmette, 24.12.2020 um 19.30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 08.15 Uhr
Sonntag, 27.12.2020 um 08.15 Uhr
Donnerstag, 31.12.2020 um 18.00 Uhr (Wortgottesfeier 
zum Jahresschluss)

Schönbrunn,
Anmeldungen nur über Heike Fröhling (09546/5920260)
Christmette, 24.12.2020 um 22.30 Uhr
Freitag, 25.12.2020 um 09.30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 09.30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 14 Uhr (Weihnachtsandacht mit 
Kindersegnung) 
Sonntag, 27.12.2020 um 09.30 Uhr
Donnerstag, 31.12.2020 um 17.00 Uhr (Jahresschlussgot-
tesdienst)

Stappenbach,
Anmeldungen nur über Sebastian Hartmann 
(09546/6006)
Christmette, 24.12.2020 um 22.30 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 10.45 Uhr
Sonntag, 27.12.2020 um 17.00 Uhr
Donnerstag, 31.12.2020 um 17.30 Uhr (Wortgottesfeier 
zum Jahresschluss)

Unterneuses,
Anmeldungen nur über Hans Metzner (09546/1225)
Freitag, 25.12.2020 um 08.15 Uhr
Samstag, 26.12.2020 um 18.00 Uhr
Donnerstag, 31.12.2020 um 17.30 Uhr (Wortgottesfeier 
zum Jahresschluss)

PFARREIEN UND KURATIENGEMEINSCHAFT BURGEBRACH / SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Anmeldung für Weihnachtsgottesdienste:

Liebe Mitchristen,
für die Weihnachtsgottesdienste ist eine Anmeldung zwingend erforderlich um die geltenden Infektionsschutzmaßnah-
men einhalten zu können. Sie können sich ab 16.12.2020 bei den jeweiligen Verantwortlichen anmelden. Anmelde-
schluss für die Weihnachtsgottesdienste ist der 23.12.2020, für den Jahresabschlussgottesdienst können Sie sich zu-
sätzlich auch vom 28.12. – 30.12.2020 anmelden.
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SONSTIGES

STAATLICH ANERKANNTE BERATUNGSSTELLE FÜR 
SCHWANGERSCHAFTSFRAGEN BEIM LANDRATSAMT 
BAMBERG

Wir informieren…
- über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und  
 nach der Geburt, wie z. B. Elterngeld, Kindergeld, Fragen  
 zum Mutterschutz usw.
- über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung  
 Hilfe für Mutter und Kind“ (ei-ne Beantragung ist nur vor  
 Geburt möglich).
- über Hilfsangebote von anderen Stellen. 

und beraten…
- bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und  
 Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
- zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen. 
- in Krisenzeiten

Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangerenbe-
ratungsstelle direkt unter der Rufnummer 0951/ 85-669 
oder per e-mail unter schwangerenberatung@lra-ba.
bayern.de.

Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf 
Wunsch anonym erfolgen. Wir unterliegen der Schweige-
pflicht. 

LANDRATSAMT BAMBERG

Sprechtag des Landrats wird wegen Corona verschoben

Der für Dienstag, 15. Dezember 2020 angekündigte Sprech-
tag des Landrats muss aufgrund der aktuellen Corona-Infek-
tionslage leider verschoben werden. 

Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt, wird ein Ersatz-
termin für ein persönliches Gespräch mit Landrat Johann 
Kalb bekannt gegeben.

Wir sind weiter für Sie da

Anliegen können natürlich jederzeit an uns gerichtet wer-
den. Harald Krug, Büro Landrat, ist gerne Ihr Ansprechpart-
ner. Er ist telefonisch unter 0951/85-206 oder per Mail ha-
rald.krug@lra-ba.bayern.de erreichbar.

Aufgrund der allgemein gültigen Hygiene- und Abstands-
bestimmungen bitten wir nur mit vorheriger Terminverein-
barung um eine persönliche Vorsprache. 

----------------

Maskenpflicht auch auf dem Parkplatz des
Landratsamtes

In Anlehnung an die Neunte Bayerische Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung (9. BayIfSMV) vom 30. November 
2020 gilt ab sofort auf dem gesamten Gelände des Landrats-
amts Bamberg Maskenpflicht. Das betrifft auch den Park-
platz des Landratsamtes.

Außerdem weist das Landratsamt Bamberg nochmals dar-
aufhin, dass aufgrund der veränderten Pandemielage zum 
Schutz der Bürgerinnen und Bürger die Kontaktdaten aller 
Besucherinnen und Besucher erfasst werden. Vorsprachen 
sind weiterhin nur mit Terminvereinbarung möglich. Eine 
Ausnahme bildet die Zulassungsstelle, wobei auch hier um 
Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsam-
tes gebeten wird. Dadurch können Wartezeiten vermieden 
werden. Des Weiteren sind Besucherinnen und Besucher 
angehalten, die gängigen Hygieneregeln zu beachten und 
nach Möglichkeit die am Eingang aufgestellten Handdesin-
fektionsspender zu benutzen.

SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRTSCHAFT, 
FORSTEN UND GARTENBAU

Investitionsprogramm Wald
Beim Kauf auch auf Sicherheit achten

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) fördert ab sofort Investitionen in Digi-
talisierung und Technik zugunsten einer nachhaltigen 
Waldwirtschaft.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) weist darauf hin, im Zusammenhang mit 

diesem Förderprogramm unbedingt darauf zu achten, aus-
schließlich sichere, ergonomische und gesundheitsscho-
nende Maschinen und Geräte zu kaufen.

Grundsätzlich gelten für alle Werkzeuge und Maschinen die 
EU-Sicherheitsvorgaben, wie zum Beispiel die der Maschi-
nenrichtlinie. Richtlinien und Normen geben Herstellern die 
Sicherheits- und Gesundheitsschutzstandards vor. Durch 
das CE-Zeichen und die Konformitätserklärung zeigt der 
Hersteller, dass er diese bei seinem Produkt einhält. Beim 
Kauf einer Maschine gilt es daher, auf das CE-Zeichen und 
auf die Konformitätserklärung zu achten. Zudem muss eine 
Bedienungsanleitung in deutscher Sprache mitgeliefert 
werden.

Die vom BMEL als förderfähig erklärten Produkte umfassen 
fast alle auf dem Markt verfügbaren forstlichen Arbeits-
mittel. Beim Fördervorhaben sollten Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz nicht zur kurz kommen, so die SVLFG. 
Gerade im Forst bietet sich vielfach die Möglichkeit, durch 
moderne Technik belastende körperliche Arbeit zu ersetzen. 
„Technikkraft statt Muskelkraft“ soll das Motto sein – dem 
Rücken zuliebe.

Die Investition soll zu einem Plus an Sicherheit, Ergonomie 
und Gesundheitsschutz führen. Der sichere fachkundige 
Umgang mit Werkzeugen und Maschinen ist hierfür Grund-
voraussetzung. Informationen zur Förderung und zum An-
tragsverfahren unter: www.rentenbank.de/foerderangebo-
te/bundesprogramme/waldwirtschaft/

Fragen zum Arbeitsschutz beim Investitionsvorhaben be-
antworten die Präventionsmitarbeiter der SVLFG. Ansprech-
partner unter: www.svlfg.de/ansprechpartner-praevention
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VEREINE UND VERBÄNDE

JUNGE UNION BURGEBRACH

JU eröffnet Außenstelle des Weihnachtspostamtes

Gerade in diesem schwierigen Jahr, in welchem viele freu-
dige Ereignisse ausfallen müssen, möchte die Junge Union 
Burgebrach dazu beitragen ein bisschen die Weihnachtsvor-
freude zu steigern.
Deswegen wird es vom 1. Advent bis zum 3. Advent zwei 
Weihnachtsbriefkästen des Himmelstadter Weihnachtspost-
amtes in Burgebrach geben.
Einer wird im Einkaufsmarkt Hahner und der andere in der 
Öffentlichen Bücherei Burgebrach bereitgestellt.

Das Christkind freut sich sehr über zahlreiche Wunschzet-
tel aus Burgebrach und beantwortet die Briefe auch gerne. 
Hierzu ist es wichtig, dass neben dem Vor- und Nachnamen 
des Kindes auch die komplette Adresse im Brief steht, dann 
muss er nur noch bis spätestens 13.12.2020 in einen der bei-
den Briefkästen eingeworfen werden (Rückumschlag oder 
Porto werden NICHT benötigt) und schon bekommt man 
Antwort aus Himmelstadt.

Viel Spaß beim Wunschzettel schreiben, malen, basteln...
wünscht die JU Burgebrach

 

THEATERGRUPPE BURGEBRACH

Liebe Theaterfreunde!

Vielen Dank für Ihre bisherige 
Treue, Ihr Lachen, Ihre Freude!

Leider fällt die Theatersaison 2021 aus; behalten Sie uns 
trotzem in guter Erinnerung.
Lassen Sie einfach in Gedanken die Theaterabende,- lusti-
ge Szenen, etc.   "vorüberziehen ....." ..  behalten SIE ihren 
Humor!

Wir wünschen IHNEN und EUCH eine besinnliche, ruhige 
Adventszeit, sowie eine fröhliche, friedliche und gesegne-
te Weihnachtszeit!

Ihre Theatergruppe Burgebrach

FÖRDERVEREIN DER EBRACHTALER HEIMATKLÄNGE 
AMPFERBACH E.V.

Die geplante satzungsgemäße Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der Ebrachtaler Heimatklänge Ampfer-
bach e.V. für das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Pan-
demie ohne Ersatztermin abgesagt.

GESANGVEREIN IM STEIGERWALD BURGEBRACH E.V.

Mitgliederinformation
Vereinsweihnachtsfeier fällt 2020 aus! 

Zum Jahresende gemeinsam feiern – das fällt diesmal aus. 
Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine 
Weihnachtsfeier geben Die ursprünglich geplanten Ehrun-
gen verdienter Mitglieder und Sänger  werden wir auf  2021 
verlegen. Geplant ist ein Ehrungsabend um die Auszeich-
nungen in  einem würdigen Rahmen zu übergeben.

Mit freundlichen Sängergrüßen
Die Vorstandschaft

FRAUENBUND SCHÖNBRUNN

Der Frauenbund Schönbrunn lädt herzlich zur Luziafeier

am Sonntag, 13. Dezember 2020, um 16 Uhr
in die Pfarrkirche Schönbrunn ein.

Um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten.

Die Vorstandschaft

 

ADVENTSMOTTO-TAGE

07.12.2020  Positiv denken
08.12.2020  Dank aussprechen
09.12.2020  Verzeihung praktizieren
10.12.2020  Zuversicht verbreiten
11.12.2020  Gelassen bleiben
12.12.2020  Glück spüren
13.12.2020  Ruhe genießen
14.12.2020  Achtsamkeit üben
15.12.2020  Belohnung verteilen
16.12.2020  Bewusst atmen
17.12.2020  Herzhaft lachen
18.12.2020  An etwas schönes denken
19.12.2020  Entspannung zulassen
20.12.2020  Weihnachtslieder schmettern
21.12.2020  Tagträume erlauben
22.12.2020  Lebensfreude verbreiten
23.12.2020  Alle Sinne beruhigen
24.12.2020  Weihnachtszauber empfinden
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Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Burgebrach 
Hauptstraße 3, 96138 Burgebrach 
Telefon 09546 / 9416 0, Telefax 09546 / 9416 10
verwaltung@vg-burgebrach.de, www.vg-burgebrach.de

VG-Vorsitzender: Johannes Maciejonczyk, 
1. Bürgermeister des Marktes Burgebrach 
Telefon  09546 / 9416 20

Stellvertreter: Dirk Friesen, 
1. Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn i. Steigerwald
Telefon 09546 / 6683
Handy 0175 / 9379 184

AMTSSTUNDEN

Burgebrach:
Mo + Di  08.00 bis 12.00 Uhr  
    13.00 bis 16.30 Uhr
Mi    08.00 bis 12.00 Uhr
Do    08.00 bis 12.00 Uhr 
    13.00 bis 18.00 Uhr
Fr     08.00 bis 13.00 Uhr 
Schönbrunn i. Steigerwald:
Di + Do  13.15 bis 18.15 Uhr
In beiden Rathäusern nach Termin-
vereinbarung

HALLENBAD BURGEBRACH

Ampferbacher Str. 14,
96138 Burgebrach

Bis auf Weiteres geschlossen

WERTSTOFFHOF 

Kapellenfeld, Industriegebiet Ost
Di    15.00 bis 17.00 Uhr
Do    16.00 bis 18.00 Uhr
Sa    10.00 bis 13.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass das Anliefern 
von Wertstoffen zum Wertstoffhof 
außerhalb der Öffnungszeiten bzw.  
das Abladen vor dem Eingang nicht 
gestattet ist.
Infos unter Landratsamt Bamberg,
Abfallwirtschaft, Tel. 0951/85-706 
oder unter der Homepage
www.landkreis-bamberg.de

ÖFFENTLICHE BÜCHEREI ST. VITUS 
IM BÜRGERHAUS

Hauptstraße 11a, 96138 Burgebrach, 
Tel. 09546 / 5936 496
iOPAC über www.burgebrach.de 
oder www.pfarrei-burgebrach.de

Bis einschließlich 06. Januar 2021 
geschlossen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHÖNBRUNN

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956257

Derzeit geschlossen

Bitte denken Sie an den Mund- und 
Nasenschutz.

SENIORENBÜRO SCHÖNBRUNN  
I. STEIGERWALD 

Zettmannsdorfer Str. 16
96185 Schönbrunn i. Steigerwald
Tel. 09546 / 5956258

SENIORENHILFE 
STEIGERWALD BURGEBRACH

Hauptstr. 11 A, 96138 Burgebrach
Tel. 09546 / 594945

TAFEL BURGEBRACH ST. VITUS

Da die Lebensmittel täglich eingeholt 
und sortiert werden, ist die Tafel wie 
folgt besetzt:
Mo - Fr  09.00 bis 11.00 Uhr
Ausgabezeiten:
Mi + Fr  14.00 bis 15.00 Uhr

Neukunden möchten sich bitte mit 
gültigem Bewilligungsbescheid und 
Kopie des Personalausweises ab 13.30 
Uhr bei der Leitung melden.

Bitte denken Sie an den Mund- und 
Nasenschutz.

RUFBUS 
BURGEBRACH UND 
SCHÖNBRUNN I. STEIGERWALD

Tel. 09546 / 444 
Pro Fahrgast 1,50 €
Weitere Infos in den ausliegenden 
Flyern und unter der Homepage
www.vg-burgebrach.de 

JUGENDZENTRUM 
IM EDITH-STEIN-HAUS

Kirchplatz 2, 96138 Burgebrach
Di -  Do  15.30 bis 21.30 Uhr 
Fr + Sa  16.00 bis 22.00 Uhr
nur mit Anmeldung

Nächste Ausgabe:        17.12.2020
Redaktionsschluss:      09.12.2020

APOTHEKEN NOTDIENST

Die Dienstbereitschaft beginnt jeweils um 08.00 Uhr früh und endet am nächsten Tag um die gleiche Zeit.

10.12.20 Ahorn-Apotheke Buger Str. 82 96049 Bamberg 0951/5193131
11.12.20 Schloss-Apotheke Bamberger Str. 24 96170 Lisberg-Trabelsdorf 09549/7770
12.12.20 Laurenzi-Apotheke Oberer Kaulberg 7 96049 Bamberg 0951/55454
13.12.20 Apotheke an der Sinfonie Graf-Stauffenberg-Platz 11 96047 Bamberg 0951/9685590
14.12.20 Wunderburg-Apotheke Hans-Schütz-Str. 3 96050 Bamberg 0951/96430202
15.12.20 Apotheke am Rathaus Hauptstr. 10 96138 Burgebrach 09546/704
16.12.20 Marien-Apotheke Hauptstr. 39 96138 Burgebrach 09546/309
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SAMSTAG, 12. DEZEMBER   

Änderung Gottesdienstbeginn in Stappenbach: 19.15 Uhr

SONNTAG, 13. DEZEMBER - 3. ADVENTSSONNTAG - GAUDETE

08.15 Oberköst: Jahrtag f. ✝ Ursulina Drescher / Amt f. ✝ Anni 
Kutscher / Amt f. ✝ Richard u. Walburga Achtziger u. Fam. Fuchs 
Amt f. ✝ Theresia u. Adam Gebhart u. ✝ Ang. / Amt f. ✝ Wurm u.
Hofmann / Amt f. ✝ Georg Roth, ✝ Eltern u. Schwiegereltern 

09.30 Burgebrach: Wortgottesfeier mit Kommunion 

09.30 Schönbrunn: Pfarrgottesdienst
Amt f. alle verstorbenen Kinder / Amt f. ✝ Kunigunda u. Otmar 
Werner, Hildegard Hübner, leb. u. ✝ Ang. Steinsdorf / Amt f. ✝ Ries, 
Rebhan, leb. u. ✝ Ang. / Jahrtag f. ✝ Georg Rauscher u. ✝ Ang.
Rauscher u. Bauer / 2. Seelenamt f. ✝ Robert Arnold / Amt f. ✝ Fritz 
Kregler, leb. u. ✝ Ang. 

10.45 Burgebrach: Evangelischer Gottesdienst 

16.00 Schönbrunn: Luciafeier vom Frauenbund in der
Pfarrkirche

18.00 Ampferbach in Schönbrunn: Bußgottesdienst 

18.00 Burgebrach: Bußgottesdienst

MONTAG, 14. DEZEMBER – HL. JOHANNES V. KREUZ

18.30 Küstersgreuth: Amt f. leb. u. ✝ Fam. Philipp / Amt f. 
✝ Kunigunda Betz u. Ang. 

19.00 Burgebrach: FrauenBeten in der Pfarrkirche 

DIENSTAG, 15. DEZEMBER 

18.00 Burgebrach: Beichtgelegenheit

18.30 Burgebrach: Amt f. ✝ Georg Firsching

MITTWOCH, 16. DEZEMBER 

08.15 Burgebrach: Morgenlob

18.00 Stappenbach: Beichtgelegenheit

18.30 Stappenbach: Rorateamt

18.30 Grub: Advent auf dem Weg (mit Anmeldung!) 

DONNERSTAG, 17. DEZEMBER
GEBURTSTAG V. PAPST FRANZISKUS 

18.30 Zettmannsdorf: Amt f. ✝ Katharina u. Albert Roß, Rosa u. 
Johann Metzner, leb. u. ✝ Ang. / Amt f. ✝ Siegfried Seuling / Amt f. 
✝ Schöninger u. Volk 

FREITAG, 18. DEZEMBER 

18.30 Treppendorf: Amt f. ✝ Hans Frank u. Ang. / Rorate f. ✝ Eltern 
Hans u. Betty Thomann / Amt als Jahrtag f. ✝ Adelheid Bogensper-
ger u. Großeltern Lang / Amt f. ✝ Willi Kleinecke u. Ang. / Amt f. 
✝ Franz Lang u. Ang. u. Dankamt nach Meinung 

GOTTESDIENSTORDNUNG 
12.12. BIS 20.12.2020

 Der Kath. Pfarreien- und Kuratiengemeinschaft Burgebrach / Schönbrunn mit Ampferbach, Oberköst und Stappenbach

Kath. Pfarramt Schönbrunn, Pfarrgasse 2, 96185 Schönbrunn 
i. Steigerwald, Telefon: 0 95 46 / 92 10 53 Fax: 0 95 46 / 92 10 54

SAMSTAG, 19. DEZEMBER

16.45 Unterneuses: Amt f. ✝ leb. u. ✝ Mitglieder d. Marienvereh-
rung / Amt f. ✝ Edmund Hohl, leb. u. ✝ Ang. / Jahrtag f. ✝ Christine 
Dellermann u. Franz 

18.00 Burgebrach: Amt f. ✝ Pankraz u. Regina Metzner u. Ang. / 
Amt f. leb. u. ✝ Fam. Göller u. Kräck / Amt f. ✝ Theo Zinser, leb. u. ✝ 
Ang. / Amt f. ✝ Anton Reiser, ✝ Eltern Reiser-Beck / Jahrtag f. 
✝ Anna u. Alfons Fels u. Fam. Janschke / Jahrtag f. ✝ Hans Lunz u. 
Marianne 

18.00 Stappenbach: Amt f. ✝ Rudi Biefel / Amt f. ✝ Oskar Gun-
dalach / Amt f. ✝ Katharina Wellein, Rudi u. Jakob / Amt f. ✝ Anna, 
Peter u. Gerhard Gerner 

18.00 Ampferbach in Schönbrunn: Wortgottesfeier mit Kom-
munion

SONNTAG, 20. DEZEMBER - 4. ADVENTSSONNTAG

08.15 Oberköst: Amt f. ✝ Dorothea Seidenath, u. ✝ Ang. / Amt f. 
✝ Sebastian Seidenath, Nicklaus u. Gohl / Amt f. ✝ Josef Brodmer-
kel u. Ang. / Amt f. leb u. ✝ Beck u. Schmitt  

09.30 Schönbrunn: Pfarrgottesdienst – Amt f. ✝ Georg u. Erwin 
Losgar / Amt f. ✝ Lieselotte Cedl u. ✝ Ang. / Amt f. ✝ Selig u. Bajohr 
/ 3. Seelenamt f. ✝ Robert Arnold / Amt f. ✝ Ludwig u. Andreas 
Losgar 

09.30 Burgebrach: Pfarrgottesdienst – Amt f. ✝ Pankraz Butter-
hof u. Dankamt nach Meinung 

14.30 Burgebrach: Tauffeier für Lara Heider 

17.00 Burgebrach: Abendandacht im Advent mit musikali-
scher Gestaltung von ESRA 

18.00 Oberköst: Bußgottesdienst 

Herausgeber (V.i.S.d.P.) Pfarrer Bernhard Friedmann
Kath. Pfarramt Burgebrach, Ampferbacher Str. 2, 96138 Burgebrach, 
Telefon: 0 95 46 / 20 1 Fax: 0 95 46 / 52 55

Voraussetzungen, für Gottesdienstbesuche:
- In den Kirchen: Mindestabstand von 1,50 m
- Mund-Nasen-Bedeckungspflicht während des gesamten  
 Gottesdienstes
- Kranke Menschen werden gebeten zuhause zu bleiben.
- Registrierungen für Burgebrach erfolgen ausschließlich mit  
 den in der Kirche ausliegenden Zetteln. Bitte zu Hause ausfüllen  
 und im jeweiligen Gottesdienst in die bereitgestellte Box 
 werfen, Anmeldungen entfallen.
- Anmeldepflicht für Gottesdienste in Schönbrunn zu den
 Öffnungszeiten im Pfarrbüro (09546/921053)
 die Gottesdienste am 13.12. und 20.12.2020 in Schönbrunn  
 sind bereits ausgebucht - eine Anmeldung ist nicht mehr  
 möglich!
- Anmeldepflicht für Ampferbach: Frau Heidenreich (09546/481)  
 oder Frau Oberst-Wächtler (09546/5292)
- Anmeldepflicht für Stappenbach: Herr Hartmann (09546/6006)

Das Pfarrbüro Burgebrach ist in der Woche vom 13.12.2020 
bis 20.12.2020 nachmittags geschlossen. Am 15.12.2020 
und 17.12.2020 ist das Pfarrbüro Schönbrunn geschlossen.

ACHTUNG! Anmeldungen für ALLE Gottesdienste zwingend 
erforderlich!
Beachten Sie bitte die gesonderten Hinweise zu den Anmel-
dungen für die Weihnachtsgottesdienste in den kirchlichen 
Nachrichten im Mitteilungsblatt!
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